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     Zahl: 2288-0/2010 

 
N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  

 

 
aufgenommen am Montag, dem 15.11.2010 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 
 

 
 
Anwesend:  
 
Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 
 
    

Anwesende:   Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 
Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 226  
Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265  
Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel  
Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 (Ersatz) 
Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc, 9135 Bad Eisenkappel 59 
Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 
Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 330 
Hans Georg Lopar, 9135 Vellach 61 
Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 
Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 
Josef Orasche, 9135 Leppen 34 
Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48 
Roman Wutte, 9135 Vellach 92 
Martina Hiessberger, 9135 Vellach 59  
Richard Županc, 9135 Vellach 45 
Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4 - ab 18:10 Uhr 
Wilhelm Hilgenfeld, 9135 Bad Eisenkappel 146  

 
 

Entschuldigt abwesend:     Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 
 

     

Ersatzmitglieder:    Paul Bevc, 9135 Lobnig 39 
   

 

Beginn:     19.20 Uhr 
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Tagesordnung/dnevni red: 

 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
                   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

2. Dritter Nachtragsvoranschlag 2010 
                   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

3. Förderungsvertrag Sanierung Obir-Tropfsteinhöhlen 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 
 

4. Finanzierungsplan Wildbachverbauung-Fabriksgelände 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

5. Inhaltliche Änderung AMS-Projekt Wanderweg mit Beleuchtung     
Türkenschanze 
Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

6. Kassenprüfungen vom 24.06. und vom 28.09.2010 
Berichterstatter: Wilhelm Hilgenfeld 

 

7. Sanierung der Wohnhäuser; Vergabe der Arbeiten 
Berichterstatter: Harald Kogelnik 

 

8. Einreihungsverordnung nach dem Kärntner Straßengesetz 
Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 

  9. Gemeindejagden; Wahl der neuen Jagdverwaltungsbeiräte 
         Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

   10. Verordnung über die Ausschreibung der weiteren Mitglieder des        
         Jagdverwaltungsbeirates für die Gemeindejagdgebiete 
        Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

   11. Projekt Straßenbeleuchtung; Umsetzung 
 Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 
 

   12. Kurzentrum Bad Eisenkappel; Grundsatzbeschluss 
        Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 

 

   13. KW Eisenkappel, Optionsvertrag  
         Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 

   14. Dringlichkeitsantrag des GR Hans Georg Lopar; Verfügungsmittel  
         Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 
 

   15. Personalangelegenheiten 

                       Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 
 
 
 
 
 

Die Sitzung ist bis auf den Tagesordnungspunkt 
„Personalangelegenheiten“ öffentlich. 
 

 
 
 
Ergänzung der Tagesordnung: 
 
Vom Bürgermeister wird aufgrund der vorher stattgefundenen 
Gemeindevorstandsitzung eine Ergänzung der Tagesordnung wie folgt beantragt: 
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Nach dem Punkt 14. sollen folgende zwei Tagesordnungspunkte hinzugefügt werden: 
 
15. Grundsatzbeschluss Windparkanlage 
16. Vorfinanzierung Interreg-Projekt Geopark Petzen 
 
Danach soll der geplante Tagesordnungspunkt: 
 
17. Personalangelegenheiten 
 
abgehandelt werden.  
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
1. Bestellung der Protokollprüfer 
            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Die Niederschrift über die am 29.06.2010 stattgefunden Sitzung des Gemeinderates 
liegt vor und wurde von den Protokollprüfern Frau Elisabeth Lobnik und Herrn Dr. 
Štefan Merkač unterzeichnet. 
 
Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung wären Herr Ing. Helmut Malle sowie Herr 
Roman Wutte zu bestellen. 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
2. Dritter Nachtragsvoranschlag 2010 

 

            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
In den Entwurf des dritten Nachtragsvoranschlages 2010 wurde für die Erstellung der 
Leitbildplanung „Feriendorf Koprein/Petzen“ ein Betrag in der Höhe von € 7.000,00 
aufgenommen, wobei für dieses Projekt € 4.000,00 vom Land Kärnten als Förderung 
refundiert werden. Für den im Frühjahr durchgeführten Gebäudecheck wurden             
€ 500,00 als Mehrausgaben in den Voranschlag aufgenommen.  
 
Der heuer unbedingt notwendige Ankauf der Tragkraftspritze für die FF-Rechberg 
konnte erfreulicherweise einerseits durch Aufbringung eigener Budgetmittel und 
andererseits durch Spenden finanziert werden. Die Spenden in der Höhe von € 7.000,-- 
(€ 3.000,00 - LR Dobernig, € 500,00 LhStv. Scheuch, € 3.500,00 Kärntner 
Landesfeuerwehrverband) wurden in den Nachtragsvoranschlag aufgenommen.  
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Bei der Volksschule Ebriach mussten Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des 
Turnsaales durchgeführt werden. Die Mehrkosten hierfür betragen € 900,00 und diese 
wurden ebenfalls in den Nachtragsvoranschlag eingearbeitet.  
 
Vom Land Kärnten wurde für das Sonderbeschäftigungsprogramm 2009 (AMS) 
außerhalb des Rahmens eine Bedarfszuweisung für den ordentlichen Haushalt, in der 
Höhe von € 9.876,78 gewährt, welche in den Nachtragsvoranschlag aufgenommen 
wurden.  
 
Bei der Voranschlagstelle Kindergarten wurden Anpassungen innerhalb des Ansatzes 
durchgeführt.  
 
Ebenfalls in den ordentlichen Voranschlag aufgenommen wurde die Förderung für die 
Filialkirche Trögern für die Restaurierung der Fenster in der Höhe von € 4.000,00. Bei 
der Rückersätzen von Ausgaben bei der allgemeinen Sozialhilfe steht der Gemeinde 
ein Betrag in der Höhe von € 1.600,00 zu, wobei € 800,00 als Mehreinnahmen 
aufzunehmen sind und die restlichen € 800,00 bei der Abgangsdeckung in Abzug 
gebracht werden mussten.  
 
Bei den Mietversammlungen für die Wohnhäuser Bad Eisenkappel 151, 226, 308/309, 
314/315 und 317/318 wurde beschlossen, dass neue Wohnungseingangstüren 
angekauft,  sowie die Vorlegestufen neu errichtet werden sollen. Auch die Garagentore 
sollen neu angeschafft werden. Nachdem genügend Rücklagen bei den jeweiligen 
Wohnhäusern in den letzten Jahren angespart wurden, kann die Finanzierung mittels 
Rücklagenentnahmen durchgeführt werden.  
 
Da bis zur Finanzausschusssitzung die detailierten Summen für die Sanierung der 
Wohnhäuser nicht feststanden und erst in der Bauausschusssitzung dieses Thema 
behandelt wurde, konnten die Rücklagenentnahmen erst am 19.10.2010 in den 3. 
Nachtragsvoranschlag aufgenommen werden. Im Detail bedeutet dies, dass für unten 
angeführte Wohnhäuser nachstehende Rücklagenentnahmen für oa. Investitionen 
vorgesehen sind. 
Wohnhaus Bad Eisenkappel 151   €  13.300,00 
 

Wohnhaus Bad Eisenkappel 226  €  16.100,00 
 

Wohnhaus Bad Eisenkappel 308-315 € 139.400,00 
 

Wohnhaus Bad Eisenkappel 317/318 €   53.500,00 
 

In den außerordentlichen Haushalt wurde das Vorhaben „Verbauung Steinschlag Areal 
Feldbacher“ mit einer Summe von € 184.700,00 eingebaut. Bei den anderen 
außerordentlichen Vorhaben wurden sowohl bei den Einnahmen wie auch bei den 
Ausgaben keinerlei Änderungen vorgenommen.  
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Verordnung 

 
des Gemeinderates vom 15.11.2010, Zahl: 2288 -0/2010, über die Feststellung des 
dritten Nachtragsvoranschlages 2010. 
 
Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 
18.12.2009  in der derzeit geltenden Fassung wie folgt abgeändert: 
 
Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 
 bisher erweitert Gesamtsummen 
a) ordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 5.256.000 173.300 5.429.300 
Summe der Ausgaben 5.256.000 173.300 5.429.300 
    
Abgang:   0 
    

b) außerordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 1.957.500 184.700 2.142.200 
Summe der Ausgaben 1.957.500 184.700 2.142.200 
    

c) Gesamtsummen:    
Gesamteinnahmen 7.213.500 358.000 7.571.500 
Gesamtausgaben 7.213.500 358.000 7.571.500 
    

Gesamtabgang   
    

 
 

 
0 

Die Verordnung tritt am  16.11.2010  in Kraft. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
3. Förderungsvertrag Sanierung Obir Tropfsteinhöhlen  
            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
In der Gemeinderatssitzung am 25.03.2010 wurde ausführlich über die Sanierung der 
Obir Tropfsteinhöhle und der damit verbundenen finanziellen Zuschussleistungen für 
die Jahre 2010 und 2011 von Seiten der Gemeinde berichtet. In der gleichen Sitzung 
wurde der Finanzierungsplan jedoch nicht der Fördervertrag für dieses Vorhaben 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 
den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den dritten Nachtragsvoranschlag 
2010 mit nachstehender Verordnung beschließen: 
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beschlossen. Laut Auskunft der Gemeindeabteilung ist die Fördervereinbarung mit 
einem eigenen Tagesordnungspunkt dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. 
Aufgrund dessen wurde von der Finanzverwaltung nachstehender Fördervertrag 
ausgearbeitet. 
 

 
 

 
F Ö R D E R U N G S V E R T R A G 

 

 

abgeschlossen zwischen der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

........................................................................................................................... 

in der Folge kurz „FÖRDERUNGSGEBERIN“ genannt 

 

UND 

Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und BetriebsgesmbH.  

............................................................................................................................ 

in der Folge kurz „FÖRDERUNGSWERBER“ genannt 

 

1. Gegenstand des Förderungsvertrages: 

 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist die Förderung der nachstehend 

umschriebenen Maßnahme unter den nachstehend umschriebenen 

Voraussetzungen: 

 

Obir Tropfsteinhöhle (Zuschuss) 

 

 

Antrag: 
  
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
vorangeführten Fördervertrag beschließen.  



Niederschrift GR Sitzung vom 15.11.2010                        Zahl: 2288-0/2010  - 7 - 

2. Art und Höhe der Förderung: 

2.1  Für die unter Punkt 1 beschriebene Maßnahme beträgt die Förderung  

€ 30.000,00 für das Jahr 2010 

€ 20.000,00 für das Jahr 2011 

 

3. Finanzierungsplan: 

 

3.1  Der Förderungswerber bestätigt die Aufbringung der nachstehend im 

Finanzierungsplan dargestellten Geldmittel: 

 €  % 

Eigenmittel 

 

€   

Bedarfszuweisungsmittel 

 

€ 30.000,00 (Jahr 2010) 

20.000,00 (Jahr 2011) 

 

Sonderbedarfszuweisungsmittel 

 

€   

Sonstige Mittel:      
 
      

 
....................................................... 

........................................................                              

                                 

 
 
€ 

€ 

€ 

 

............................................

............................................

............................................ 

 

GESAMTINVESTITIONSKOSTEN € 
50.000,00 100% 

 

3.2 Die Gesamtförderung für eine Maßnahme (kumulierter Barwert aller 

Förderungen aus öffentlichen Mitteln) muss innerhalb der erlaubten 

Förderhöchstgrenzen gemäß den Bestimmungen des EU-Wettbewerbsrechts 

liegen. 

 

4. Durchführung: 

4.1   Der Förderungswerber verpflichtet sich bei Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 3 Abs 2 Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG, die Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes im Oberschwellenbereich einzuhalten.  
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4.2   Bei allfälligen Änderungen der dem Vertrag zu Grunde liegenden Maßnahme    

ist vor Durchführung der Maßnahme die schriftliche Zustimmung der 

Förderungsgeberin einzuholen. Die im Förderungsvertrag festgelegten 

Termine sind strikt einzuhalten. 

4.3   Die Förderungsgeberin behält sich vor, allfällige technische und 

wirtschaftliche Überprüfungen der Maßnahme auch nach Fertigstellung 

entweder selbst durchzuführen, oder sich zur Durchführung Dritter zu 

bedienen. Der Förderungswerber hat daher über Aufforderung Organen der 

Förderungsgeberin den Zugang zur Anlage zu gestatten, erforderliche 

Auskünfte zu erteilen, sowie die Einsichtnahme in zugehörige Unterlagen zu 

ermöglichen. Eine allfällige Überprüfung der Maßnahme durch 

rechnungshofartige Einrichtungen wird jedenfalls vorbehalten.  

4.4  

4.5   Zum Nachweis der Maßnahme und der widmungsgemäßen Verwendung der 

Fördermittel sind gesonderte auf die Gesamtkosten der Maßnahme bezogene 

Aufzeichnungen zu führen und samt den dazugehörigen Abrechungsbelegen 

sieben Jahre entweder im Original oder in beglaubigter Abschrift auf 

allgemein üblichen Datenträgern sicher und geordnet aufzubewahren. 

 

5. Auszahlung: 

 

5.1  Die Auszahlung der jeweils aliquoten Fördermittel erfolgt – nach Verfügbarkeit 

- in Teilbeträgen nach Maßgabe des Baufortschrittes auf Grundlage der vom 

Förderungswerber vorzulegenden anerkannten und saldierten 

Originalrechnungen bzw tatsächlich geleisteten Zahlungen. 

 

5.2  Akontozahlungen können nur auf Grundlage tatsächlich geleisteter Zahlungen 

ausbezahlt werden. 

 

5.3   Im Rahmen der geförderten Maßnahme können nur jene Originalrechnungen 

bzw tatsächlich geleisteten Zahlungen für Leistungen anerkannt werden, die 
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nach dem im Fördervertrag vereinbarten Termin für den Beginn der 

Durchführung der Maßnahme in Angriff genommen worden sind. 

 

5.4  Zur Abrechnung sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

a) detaillierte Auflistung der Kosten; 

 
b) anerkannte und saldierte Originalrechnungen, Zahlungsbelege, 

dazugehörige Kontoauszüge sowie sonstige notwendige bzw geeignete 

Nachweise (zB für die Erfüllung der Förderungsvoraussetzungen); 

 
c) Darstellung der Projektfinanzierung einschließlich Angabe aller tatsächlich 

gewährten Förderungen und 

 
d) ein abschließender Bericht über die durchgeführte Maßnahme und die 

erzielten Projektergebnisse. 

 
5.5  Die Endabrechungsunterlagen (rechtsverbindlich gefertigter Schlussbericht 

einschließlich der Abrechnung mit allen zur Beurteilung erforderlichen 

Unterlagen in übersichtlicher Form) sind spätestens ein Jahr nach 

Fertigstellung der Maßnahme der Förderungsgeberin vorzulegen. 

 
5.6  Die Auszahlung von 10 vH der Fördermittel darf erst nach Anerkennung der 

Endabrechnung durch die Förderungsgeberin, sowie Nachweis der Erfüllung 

der sonstigen Förderungsvoraussetzungen erfolgen. 

 

6. Einstellung und Rückerstattung: 

6.1  Über Aufforderung der Förderungsgeberin hat der Förderungswerber 

innerhalb von vier Wochen die gewährten Förderungsmittel gänzlich oder 

teilweise, bei Verzinsung vom Tag der Auszahlung mit 4 vH über dem 

Basiszinssatz, zurück zu erstatten, wenn  

 
a) die Förderungsgeberin oder deren Beauftragte über wesentliche 

Umstände unrichtig oder unvollständig informiert worden sind; 

 



Niederschrift GR Sitzung vom 15.11.2010                        Zahl: 2288-0/2010  - 10 - 

b) die geförderte Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig durchgeführt 

worden ist; 

 
c) die Fördermittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden 

sind; 

 
d) wenn die sonstigen Förderungsvoraussetzungen nicht oder nicht 

rechtzeitig erfüllt worden sind; 

 
e) die Voraussetzungen für die Gewährung der Fördermittel nachträglich 

entfallen sind; 

 
f) über das Vermögen des Förderungswerbers vor Beendigung der 

Durchführung der Maßnahme oder vor Erfüllung sämtlicher 

Förderungsvoraussetzungen ein Konkursverfahren eröffnet bzw die 

Eröffnung des Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens 

abgewiesen worden ist; 

 
g) der Betrieb des Förderungswerbers vor Erfüllung sämtlicher 

Förderungsvoraussetzungen dauernd eingestellt worden ist; 

 
h) vorgesehene Berichte nicht erstattet, Nachweise nicht beigebracht oder 

erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern eine schriftliche, 

entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die 

Rechtsfolgen enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist; 

 
i) vom Förderungswerber Überprüfungen be- oder verhindert worden sind; 

 
j) die geförderte Maßnahme vor Abschluss des Projektes oder während der 

Dauer der Förderungsvoraussetzungen veräußert worden ist; 

 
k) die Bestimmungen des EU-Rechtes (insbesondere hinsichtlich der 

Einhaltung der wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen und der 

Gleichbehandlung von Mann und Frau) nicht beachtet worden sind; 

 



Niederschrift GR Sitzung vom 15.11.2010                        Zahl: 2288-0/2010  - 11 - 

l) die Richtigkeit der Endabrechnung innerhalb der 7-jährigen 

Aufbewahrungsfrist nicht mehr überprüfbar ist, es sei denn, dass die 

Unterlagen ohne Verschulden des Förderungswerbers (auf Grund 

höherer Gewalt zB Naturkatastrophen, Brand) verloren gegangen sind 

oder 

 
m) die ausdrückliche schriftliche Zustimmung zur Datenübermittlung nach 

dem Datenschutzgesetz 2000 – DSG, schriftlich widerrufen worden ist.  

 
6.2  Tritt einer der oben angeführten Sachverhalte ein, so erlischt gleichzeitig die 

Zusicherung hinsichtlich der noch nicht ausbezahlten Förderung. 

 

6.3.  Von einer Einstellung und Rückerstattung der Fördermittel kann in den Fällen 

der Eröffnung des Ausgleiches über das Vermögen des Förderungswerbers 

oder einer Veräußerung abgesehen werden, wenn trotz Eröffnung des 

Ausgleichs bzw der Veräußerung die Erreichung des Förderungszieles nicht 

gefährdet scheint. Auf die Anmeldung einer Forderung im Konkursverfahren 

darf von der Förderungsgeberin nicht verzichtet werden. 

7. Abtretung, Anweisung oder Verpfändung: 

 

Der Förderungswerber verpflichtet sich, weder durch Abtretung, Anweisung oder 

Verpfändung noch auf andere Weise über die gewährte Förderung zu verfügen. 

8. Datenschutz: 

 

8.1  Der Förderungswerber erklärt seine ausdrückliche Zustimmungen gemäß 

Datenschutzgesetz 2000 – DSG, dass alle im Ansuchen um Gewährung von 

Fördermitteln enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der 

Förderung anfallenden, personenbezogenen und automatisationsunterstützt 

verarbeiteten Daten 

 
a) den zuständigen Landesstellen, dem Landesrechnungshof, dem 

Rechnungshof der Republik Österreich und den Organen der EU für 

Kontrollzwecke übermittelt werden dürfen und 
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b) Dritten zum Zwecke der Erstellung der notwendigen wirtschaftlichen 

Analysen und Berichte (zB Evaluierungen) über die Auswirkungen der 

Förderung – unter Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen – 

überlassen werden dürfen. 

9. Allgemeine Bestimmungen: 

 

9.1 Der Förderungswerber erklärt diesen Förderungsvertrag vorbehaltlos 

anzunehmen. 

9.2  Dieser Vertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, wovon je eine 

Gleichschrift der Förderungswerber und die Förderungsgeberin erhalten. 

 

9.3  Abänderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. 

 

Bad Eisenkappel, am ………………………………………  

 

Fertigung durch die Gemeinde: 

      Der Bürgermeister: 

      

      Franz Josef Smrtnik  

 

      Für den Gemeindevorstand: 

            

      Für den Gemeinderat: 

   

Beschluss des Gemeinderates vom 15.11.2010, Zahl: 2288-0/2010 

       

Fertigung durch den Förderungswerber: 

      Der Geschäftsführer: 

 

      Christian Varch  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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4. Finanzierungsplan Lawinenverbauung; Fabriksgelände 

            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Im Dezember 2008 bzw. im Februar 2009 verursachten Steinschlagereignisse sowie 
ein Felssturz massive Schäden am Areal der ehemaligen Zellstofffabrik Obir. Zum 
Schutz des Betriebsgebäudes, der Verkehrsflächen sowie der Wohnobjekte, vor allem 
aber als Voraussetzung für künftige Entwicklungen auf diesem Areal hat die 
Gemeinde bei der Wildbachverbauung ein Ansuchen gestellt. Die erste Schätzung hat 
ergeben, dass die Gesamtkosten ca. 60.000.— Euro betragen werden und der 
Gemeindeanteil auf 15.000.-- Euro kommen wird. Dieser Anteil wurde im Budget 
2010 berücksichtigt, dafür wurden sogar Interessentenbeitrage in der Höhe von 6.000.- 
Euro ausgehandelt.  
 
Die Ausarbeitung des Projektes von der Wildbach hat leider ergeben, dass die 
Verbauung nicht wie ursprünglich 60.000.-- Euro, sondern 298.000.-- Euro kosten soll. 
In Verhandlungen mit dem forsttechnischen Dienst für Wildbach- und 
Lawinenverbauung konnte vom Bund eine Förderung in der Höhe von 60 % und vom 
Land eine Förderung von 18 % erwirkt werden. Somit verbleiben der Gemeinde noch 
22 % der Kosten, dass sind 65.560.— Euro.  Da bereits 15.000.-- Euro finanziert sind, 
fehlen für die Umsetzung des Projektes noch 50.000.-- Euro.  
 
Von der Gemeinde wurde ein diesbezügliches Ansuchen an die Gemeindeabteilung 
gerichtet, und wurde diese gebeten, der Gemeinde mit außerordentlichen 
Bedarfszuweisungsmittel zu helfen, zumal die Schaffung von Arbeitsplätzen nur mit 
der gegenständlichen Lawinenverbauung am ehemaligen Areal der Zellstofffabrik 
Obir möglich ist. Dieses Ansuchen wurde auch mit konkreten Projektvorstellungen des 
Herrn Feldbacher untermauert, da Herr Feldbacher beabsichtigt, ein Pelletswerk mit 
insgesamt 14 direkten Arbeitsplätzen zu errichten. Dieses Ansuchen wurde mit 
Schreiben vom 24.09.2010 von der Gemeindeabteilung positiv beantwortet. Der 
Gemeinde wurden Bedarfszuwesungsmittel 2010 außerhalb des Rahmens in der Höhe 
von 29.000 Euro und Bedarfszuweisungsmittel 2011, ebenfalls außerhalb des 
Rahmens, in der Höhe von 21.000 Euro gewährt. Diese Mittel sind jedoch an 
nachstehende Bedingungen geknüpft: 
 
Bedingungen: 
 
1.  Errichtung des Betriebes bis spätestens Ende des Jahres 2011 
 
2. Schaffung und Erhaltung von mindestens 10 Arbeitsplätzen 
 (vollbeschäftigungsäquivalent) für die Dauer von 3 Jahren 
 
3.  Bankgarantie als Sicherstellung in der Höhe von € 25.000.-- /d.s. 50 % von der 
 Fördersumme) welche jeweils bei Aufrechterhaltung des Betriebes und 
 Errichtung des oa Beschäftigungsstandes jährlich um ein Drittel abgeschichtet 
 werden kann. 
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Diese Bedingungen sind in einem entsprechenden Vertragswerk, welches mit der     
Abt. 3 – Gemeinden abzustimmen ist, sicherzustellen. 
 
Inhalt des Projektes ist die Herstellung von insgesamt 194 lfm. Steinschlagschutznetze 
in  verschiedenen Stärken und in Höhen von 6, 5 und 2  Metern sowie die Schüttung 
eines Dammes zur Herstellung eines Fallbodens.  
 

 
 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

2010 2011 2012 2013 2014 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Errichtung des Steinschlagschutzes     282.400     184      97       0       0   
Gesamtkosten     282.400     184      97       0       0       0 

 
 
B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 

2010 2011 2012 2013 2014 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Kapitalstransferzlg. vom Bund      178.800     119      59       0       0   
Bedarfszuweisungen      50.000      29      21       0       0   
Kapitaltransferzlg. vom Land      53.600      35      17       0       0   
Gesamtkosten     282.400     184      97       0       0       0 

 
C) FOLGEKOSTENBERECHNUNG 
 
Die Verbauung wird in das Eigentum der Gemeinde übertragen und ist im Rahmen der 
Wildbach- und Lawinenverbauung mit den entsprechenden Förderungen laufend zu 
Warten bzw. Instand zu setzen.  
 
Vizebürgermeister Harald Kogelnik, GV Elisabeth Lobnik, GV Helmut Malle sowie 
GR Christian Varch setzten sich vehement für den Antrag des Gemeindevorstandes 
ein. Die Chance einen Betrieb nach Bad Eisenkappel zu bringen, Arbeitsplätze zu 
schaffen und mit der Holzverarbeitung für die lokale Wertschöpfung zu sorgen, dürfen 
wir uns nicht entgehen lassen, so der Tenor der genannten Gemeinderäte. Das Ziel der 
SP-Gemeinderäte ist es, die vom Land vorgegebenen Auflagen für die Bankgarantie zu 
entschärfen um den Pelletsbetrieb dadurch nicht zu gefährden.  

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft, stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehenden Finanzierungsplan unter der Voraussetzung, dass von Herrn 
Feldbacher die geforderte Bankgarantie gebracht wird, beschließen. Hinsichtlich 
Punkt 1 und 2 des geforderten Vertragswerkes wird der Bürgermeister aufgefordert, 
die Rahmenbedingungen nachzuverhandeln (Streichung der Punkte 1 und 2 oder 
Verlängerung der Fristen bzw. Reduzierung der geforderten 
Mindestarbeitsplatzanzahl).  
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Von den BZ-Gemeinderäten, Vizebürgermeister Woschitz Adolf, GR Martina 
Hiessberger sowie GR Roman Wutte wurde ein Abänderungsantrag eingebracht. 
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Vom Amtsleiter wurde dem Gemeinderat mitgeteilt, dass Herr Feldbacher eine 
Niederschrift unterzeichnet hat, in welcher er erklärt, eine Bankgarantie zu den vom 
Land vorgegebenen Bedingungen zu erbringen.  
 
Abstimmung über den Abänderungsantrag der BZÖ 
 
Dieser wurde mit 16 Gegenstimmen abgelehnt. 
 
Abstimmung über den Antrag des Gemeindevorstandes 
 
Dieser wurde mit 3 Gegenstimmen beschlossen  

 
 

5. Inhaltliche Änderung „AMS Projekt Wanderweg mit Beleuchtung“;  
           Türkenschanze 
 

            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Wie alle Jahre konnten auch heuer, mit Hilfe der Arbeitsmarktförderung, 
Langzeitarbeitslose für die Umsetzung von Sonderprojekten aufgenommen werden. 
Für 2010 war im Projekt die Komplettierung des Rundwanderweges inklusive der 
Beleuchtung der Türkenschanze vorgesehen. Für die Erweiterung des 
Rundwanderweges sind für Sachaufwendungen kaum Mittel angefallen. Auch die 
Beleuchtung der Türkenschanze wurde nicht umgesetzt, zumal in diesem Punkt 
naturschutzrechtliche Bedenken entgegenstehen und zudem eine Beleuchtung, welche 
mit Alternativenergie betrieben wird, technisch noch nicht ausgreift ist.  
 
Hauptumsetzung im Jahr 2010 war neben dem Rundwanderweg die Sanierung der 
Rohre-Schmiede. Dabei wurden die Sachkosten von den Eigentümern zur Gänze selbst 
getragen.  
 
Da die für das AMS Projekt vorgesehenen Mittel zur Gänze geblieben sind, wird die 
Umwidmung dieser Mittel für ein AMS Projekt 2011 beantragt. Welches Projekt im 
nächsten Jahr verwirklicht werden soll, kann erst entschieden werden, wenn die 
Anzahl der Arbeitskräfte bzw. deren Profession bekannt sein wird.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, den Zweck der Mittel für das 
AMS Projekt 2010 zu ändern und für das AMS Projekt 2011 zu verwenden. 
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6. Kassaprüfungen vom 24. 06. 2010 und 28. 09.2010 
 

            Berichterstatter: GR Wilhelm Hilgenfeld 
 
Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 24.06.2010 die 
Gemeindekasse überprüft, Einsicht in sämtliche Belege genommen und für in Ordnung 
befunden. Der Prüfungszeitraum erstreckte sich vom 05.03. bis 25.06.2010. 
 
Bei dieser Gebarungsprüfung wurde das AMS-Projekt Aussichtsplattform Freibad 
überprüft und bei einem Lokalaugenschein unter Beisein des Geschäftsführers Herrn 
Christian Varch besichtigt, welcher für Fragen zur Verfügung stand. 
 
Die Überprüfung dieses Projektes ergab keinerlei Beanstandungen. 
 
Bei der Kontrollausschusssitzung am 28.09.2010 wurde der Zeitraum vom 25.06. bis 
28.09.2010 überprüft. Auch bei dieser Sitzung wurde in sämtliche Belege Einsicht 
genommen und für in Ordnung befunden. Im Rahmen dieser Sitzung wurde ein 
aktueller Geschäftsbericht der Obir- Tropfsteinhöhlen vom Geschäftsführer Christian 
Varch vorbereitet und dem Ausschuss zur Kenntnis gebracht. Nach der Sitzung 
wurden die Obir Tropfsteinhöhlen im Rahmen einer Führung besichtigt.  
 
Die Überprüfung ergab keinerlei Beanstandungen.  
 

 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

7. Sanierung der Wohnhäuser; Vergabe der Arbeiten  
            Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
Wie bei den Mieterversammlungen von sämtlichen Gemeindewohnungen in Bad 
Eisenkappel mehrheitlich gefordert und beschlossen, sollen für die Wohnhäuser Bad 
Eisenkappel Nr. 151, 226, 308/309, 314/315 und   317/318 neue 
Wohnungseingangstüren angeschafft sowie die Neuerrichtung der Vorlegestufen 
durchgeführt werden. Auch die Garagentore sollen neu angeschafft werden.  
 
Aus diesem Grunde wurde vom Baudienst der Verwaltungsgemeinschaft Völkermarkt 
die oa. Neuanschaffungen sowie Bau- und Schlosserarbeiten im 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 
Kassenprüfungsberichte zur Kenntnis nehmen. 
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Verhandlungsverfahren ausgeschrieben. Mit Ausnahme der Bautischlerarbeiten 
wurden alle Arbeiten vom Gemeindevorstand vergeben.  
 
Nachstehende Firmen wurden zur Anbotslegung für den Austausch von Haus- und 
Wohnungstüren eingeladen: 
 

• Firma Zwick, 9150 Bleiburg 
• Firma Schildberger, 9100 Völkermarkt, Klagenfurterstraße 45 
• Firma Dreier, 9100 Völkermarkt, Griffnerstraße 18 
• Firma Zadruga, 9150 Bleiburg, Völkermarkterstraße 1 
• Firma Unser Lagerhaus, 9141 Eberndorf, Bahnhofstraße 4-6 
• Firma Zenkl, 9132 Gallizien, Glantschach 23 
• Firma Erschen, 9141 Eberndorf, Gewerbestraße 7  
• Firma Bergmann, 9173 St. Margarethen i.R., Oberdörfl 7 

 
Vom Baudienst der Verwaltungsgemeinschaft Völkermarkt wurden die eingelangten 
Anbote überprüft und ergab diese Überprüfung nachstehendes Ergebnis: 
 
 

Firma Adresse Angebotssumme 
(netto) 

Angebotssumme (incl. 
MwSt. mit Nachl.) 

Zwick GesmbH&CoKG 
9150 Bleiburg 142.845,23 171.414,28 

Zenkl Günther 
9132 Glantschach 23 162.483,63 194.980,36 

 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

8. Einreihungsverordnung nach dem Kärntner Straßengesetz 
            Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
Durch die Novellierung des Kärntner Straßengesetzes 1991 ist es notwendig 
geworden, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach vom 21.4.2008, Zahl 3176-0/2008, mit welcher die Gemeindestraßen, 
Ortschafts- und Verbindungswege  kategorisiert wurden, neu zu beschließen.  
 

Antrag  
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, die Vergabe der Arbeiten an 
die Firma Zwick GesmbH&CoKG zum Preis von netto € 142.845,23 zu beschließen.   
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Antrag: 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 
Verordnung beschließen: 

Der Verordnungsentwurf wurde in der Zeit vom 6. Juli  durch vier Wochen hindurch 
kundgemacht sowie dem Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 zur 
Vorbegutachtung übermittelt.  
 
Während der Kundmachungsfrist wurden keine Einwende vorgebracht.  Mit Schreiben 
vom 21.7.2010 teilt uns das Amt der Kärntner Landesregierung – Abteilung 3 mit, 
dass nach Vorbegutachtung des Entwurfes der Verordnung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 15.11.2010 Zahl: 2288-0/2010, mit welcher 
die Straßen und Wege der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach als Gemeindestraßen 
und Verbindungsstraßen erklärt werden (Einreihungsverordnung) dass die 
vorliegenden Planungsmaßnahmen zum kommunalen Wegenetz die Zustimmung 
finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

V E R O R D N U N G  

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, Zahl: 2288-0/2010, mit 
welcher die Straßen und Wege Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach  als 
Gemeindestraßen und Verbindungsstraßen erklärt werden 
(Einreihungsverordnung) 
 
Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 Z 4 und 5, 3a, 19 Abs. 1 und 22 des Kärntner Straßengesetzes 
1991 – K-StrG, LGBI. Nr. 72/1991, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 
7/2010, wird unter Berücksichtigung der Verordnung der Landesregierung vom 7. Juli 
2009, Zahl: 3-ALLG-2084/2-2009, über die Form der Einreihungsverordnungen der 
Gemeinden, LGBI. Nr. 39/2009, verordnet: 
 

§ 1 
Gemeindestraßen 

 
Nachfolgende Straßen- und Weganlagen im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach 
werden zu Gemeindestraßen erklärt: 
 
Zahl Name Beginn Ende 
0018 Alte L 131 B82 Seeberg Straße, 

Friedhof 
L131 Trögerner Straße 

0011 Gemeindevorplatz B82 Seeberg Straße Waschnigstraße 
0003 Kirchweg2 B82 Seeberg Straße Alte L 131; Polentagasse2 
0010 Oberort B82 Seeberg Straße 

im Norden 
B82 Seeberg Straße im 
Süden 

0035 OTH-Straße B82 Seeberg Straße Obir Tropfsteinhöhle 
0036 Rechberger 

Gemeindestraße 
B82 Seeberg Straße B85 Rosental Straße 
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§ 2 
Verbindungsstraßen 

 
Nachfolgende Straßen- und Weganlagen im Gemeindegebiet von Eisenkappel-Vellach 
werden zu Verbindungsstraßen erklärt: 
 
 
 
 
 
Zahl Name Beginn Ende 
0029 Brunnerstraße Lobnigstraße WVA - Hochbehälter  
0043 Cerneslweg Unterortstraße 1; 

Unterortstraße 2 
Gnr. .48 in KG 76217 

0022 Freibadstraße Lobnigstraße Gnr. 59/1 in KG 76206 
0012 Harischweg B82 Seeberg Straße L130 Luscha Straße 
0007 Kirchweg1 B82 Seeberg Straße Kirchweg2 
0023 Komposchebene Lobnigstraße nach Gnr. 242/1 in KG 

76206 
0044 Kuchlweg Unterortstraße 1 vlg. Bukovnik 
0004 Kunethgraben B82 Seeberg Straße Gnr. 499/3 in KG 76217 
0005 Lobnigstraße  B82 Seeberg Straße vlg. Topitschnig  
0034 Mosgansiedlung B82 Seeberg Straße Gnr. 594/6 in KG 76217 
0045 Oberebriach/Schaida 

Straße 
L108 Schaidasattel Straße Oberebriach/Schaida 

Straße 
0016 Obirgasse1 B82 Seeberg Straße Alte L 131; 

Polentagasse1 
0017 Obirgasse2 Schulhausgasse Kirchweg2 
0048 Obirgasse3 Obirgasse1 Kirchweg2 
0019 Polentagasse1 Alte L 131; Obirgasse1 Gnr. 629/2 in KG 76206 
0020 Polentagasse2 Polentagasse1 Alte L 131; Kirchweg2 
0009 Poppgasse B82 Seeberg Straße Oberort 
0037 RechbergOrt 1 Rechberger 

Gemeindestraße im Osten 
Rechberger 
Gemeindestraße im 
Süden 

0038 RechbergOrt 2 Rechberger 
Gemeindestraße 

Gnr. 38/20 in KG 76217 

0039 RechbergOrt 3 Unterortstraße 1 RechbergOrt 4 
0040 RechbergOrt 4 Unterortstraße 1 Gnr. 72/3 in KG 76217 
0047 Remscheniger Straße  B82 Seeberg Straße Wirthaus Kupitz 
0021 Riegelsberg Lobnigstraße Gnr. 60/4 in KG 76206 
0031 Rieplweg B82 Seeberg Straße Gemeindegrenze 

Sittersdorf 
0015 Schulhausgasse Alte L 131 Obirgasse1 
0024 Tschoberweg L131 Trögerner Straße Gnr. 11/10 in KG 76205 
0013 Unterlobnig1 B82 Seeberg Straße  Gnr. 85/2 in KG 76214 
0014 Unterlobnig2 Unterlobnig1 Gnr. 239/1 in KG 76206 
0041 Unterortstraße 1 B85 Rosental Straße Rechberger 
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Gemeindestraße 
0042 Unterortstraße 2 B85 Rosental Straße Cerneslweg; 

Unterortstraße 1 
0026 Vellach-Siedlung 1 B82 Seeberg Straße Gnr. 40/9 in KG 76203 
0027 Vellach-Siedlung 2 

mit Abzweigung 
B82 Seeberg Straße Gnr. 39/4 in KG 76203 

0008 Wählamtstraße1 mit 
zwei Abzweigungen 

Kirchweg2 Gnr. .219 und Gnr. 
505/2 in KG 76206 

0025 Waschnigstraße L131 Trögerner Straße  B82 Seeberg Straße; 
Schloss Hagenegg  

 
 

§ 3 
Planliche Darstellung 

 
 
(1) Die planliche Darstellung der in den §§ 1 und 2 zu Gemeinde- und 
Verbindungsstraßen erklärten öffentlichen Straßen wurde mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung erstellt und wird in der Anlage als integrierender Bestandteil dieser 
Verordnung in digitaler Form beigeschlossen. 
 
(2) Die gemäß § 15 Abs. 3 Kärntner Gemeindeordnung – K-AGO, LGBI. 66/1998, zuletzt 
in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 58/2008, geforderte Auflage der Anlage zur 
öffentlichen Einsicht erfolgt in der Weise, dass sie im Internet im KAGIS einsehbar ist. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
 

(1) Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten sämtliche Verordnungen 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach,  mit welchen die 
Kategorisierung von Verkehrsflächen festgelegt wurden, außer Kraft. 
 
Anlage 
(zu § 3) 
 

Der Bürgermeister/župan: 
 
Franz Josef Smrtnik  

 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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9. Gemeindejagden; Wahl der neuen Jagdverwaltungsbeiräte 
            Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
In Entsprechung der Kundmachung der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 2. 
August 2010, betreffend die Wahl der weiteren Mitglieder des 
Jagdverwaltungsbeirates für die Gemeindejagdgebiete wurden die 
Wählerverzeichnisse für die einzelnen Gemeindejagdgebiete in der Zeit vom 2. August 
2010 bis einschließlich 13. August 2010 im Gemeindeamt öffentlich aufgelegt.  
 
Der Wahlkalender für die Wahl der Jagdverwaltungsbeiräte sieht nachstehende weitere 
Termine vor: 
 
Endtermin für die Einbringung der Wahlvorschläge:       5.11.2010 
Endtermin für die Vorlage von Ergänzungsvorschlägen:     18.11.2010 
Endtermin für die Zurückziehung von Wahlvorschlägen:    18.11.2010 
Endtermin für die Nahmhaftmachung der Wahlzeugen:    18.11.2010 
Abschluss und Veröffentlichung der Wahlvorschläge/frühestens:    19.11.2010 
„        spätestens:  21.11.2010 
 
Wahltag:            28.11.2010 
 
 
Gemäß § 94 Abs. 1 des Kärntner Jagdgesetzes 1978, LGBl Nr. 76/78 idgF. ist die Zahl 
der zu wählenden weiteren Mitglieder des Jagdverwaltungsbeirates vom Gemeinderat 
unter Bedachtnahme auf die Zahl der Wahlberechtigten für jeden 
Jagdverwaltungsbeirat gesondert – höchstens jedoch mit 7 – festzulegen.  
 
Die Anzahl der weiteren Mitglieder des Jagdverwaltungsbeirates für die einzelnen 
Jagdgebiete nach der Anzahl der wahlberechtigten Grundeigentümer soll vom 
Gemeinderat wie nachstehend  vorgeschlagen, festgelegt werden: 
 
 
Bis 19 Wahlberechtigte:    3 Mitglieder und 3 Ersatzmitglieder 
Bei 20 und mehr Wahlberechtigten: 5 Mitglieder und 5 Ersatzmitglieder  
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
10.  Verordnung über die Ausschreibung der weiteren Mitglieder des Jagd-          
       verwaltungsbeirates für die Gemeindejagdgebiete 
        Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Entsprechend den Bestimmungen des Kärntner Jagdgesetzes ist für jedes 
Gemeindejagdgebiet ein Jagdverwaltungsbeirat zu bilden, welcher aus dem 
Bürgermeister oder einem von ihm aus der Mitte des Gemeinderates bestellten 
Vertreter als Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern, die aus der Mitte der Eigentümer 
der die Gemeindejagd bildenden Grundstücke zu wählen sind, besteht. Gemäß 
Verordnung der Kärntner Landesregierung hat die Gemeinde die Wahl durch 
Verordnung auszuschreiben.  
 
Weiters ist aus der Mitte des Gemeinderates eine Einspruchskommission, bestehend 
aus drei Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern zu wählen. Diese entscheidet über 
Einsprüche hinsichtlich der Wahlberechtigung und ist für alle Gemeindejagdgebiete 
zuständig.  

 
 
 

V E R O R D N U N G 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, die Festlegung 
der Zahl der zu wählenden weiteren Mitglieder des Jagdverwaltungsbeirates für 
die  
 

• Gemeindejagdgebiete  II-Oberebriach, III-Unterebriach, IVa-Leppen, V-
Unterlobnig und VII-Rechberg mit 5 Mitgliedern und 5 
Ersatzmitgliedern sowie die  

 
 

• Gemeindejagdgebiete  I-Vellach 1 und 2, IV-Leppen/Remschenig, VI-
Oberlobnig, VIII-Trögern und IX-Koprein mit 3 Mitgliedern und 3 
Ersatzmitgliedern  

 
zu beschließen.  
 

Antrag a: 
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehende 
Verordnung beschließen.  
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des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 15.11.2010, Zahl 
2288-0/2010, mit der die Wahlen der weiteren Mitglieder des Jagdverwaltungsbeirates 
für die Gemeindejagdgebiete in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
ausgeschrieben werden.  
 
Gemäß § 1, Abs. 3 der Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 9.10.1978, 
LGBl. Nr. 113/1978 idgF., betreffend die Wahl der weiteren Mitglieder des 
Jagdverwaltungsbeirates wird verordnet: 
 

§  1 
 
Die Wahl der weiteren Mitglieder der Jagdverwaltungsbeiräte für die 
Gemeindejagdgebiete Eisenkappel-Vellach, I - Vellach 1 und 2,  II-Oberebriach, III-
Unterebriach-Vellach, IV-Leppen/Remschenig, IVa-Leppen, V-Unterlobnig, VI-
Oberlobnig, VII-Rechberg-Zauchen, VIII-Trögern und IX-Koprein-Sonnseite, für die 
Jagdpachtperiode vom 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2020 wird ausgeschrieben.  
 

§  2 
 
Als Wahltag wird Sonntag, der 28. November 2010 festgesetzt. 
 

§  3 
 
Als Tag der als Stichtag gilt, wird der 30. September 2010 bestimmt. 
 

Der Bürgermeister/župan: 
 
Franz Josef Smrtnik  

Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 

 
Ordentliches Mitglied:     Ersatzmitglied: 

Ing. Helmut Malle      Mag.Dr. Andreas Jerlich 
Josef Orasche       Franz Josef Smrtnik 
Richard Zupanc      Wilhelm Hilgenfeld  
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

Antrag b: 
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehende 
Mitglieder des Gemeinderates als Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder der 
Einspruchskommission gemäß § 9 Abs. 2 der Verordnung der Kärntner 
Landesregierung vom 9.10.1978, LGBl. Nr. 113/1978 idgF. wählen.  
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11.       Projekt Straßenbeleuchtung Umsetzung 
              Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Durch immer neuere Techniken im Bereich der Beleuchtung hat die Gemeinde bei 
mehreren Unternehmern Informationen eingeholt und darum ersucht, für die 
Gemeinde ein Projekt zu erstellen, bei welchem die Leuchtkörper der gesamten 
Straßenbeleuchtung nach den neuesten technischen Erkenntnissen ausgetauscht 
werden. Die dabei erfolgte Stromeinsparung soll in Form eines Kontraktingmodells 
zur Verfügung stehen. Als Vorbereitung für diese Arbeiten wurden sämtliche 
Leuchtkörper erhoben, den richtigen Zählern zugeteilt, digital Vermessen und planlich 
dargestellt. Dabei wurde festgestellt, dass der Verbrauch zwischen  20 und 40  % 
höher ist als durch die Hochrechnung der angegebenen Wattzahlen am Leuchtkörper 
mit der Dauer der Einschaltung. Dies ist nach Angaben von Fachleuchten durchaus 
realistisch, zumal auch die Vorschaltgeräte einen enormen Verbrauch aufweisen. Auch 
die Leitungsverluste sind nicht unerheblich. So verbraucht eine LF 36 W Leuchte im 
Schnitt 52 Watt. Eine HQL 50 W Leuchte verbraucht 86 W. Ein weiteres Argument, 
diese Leuchten auf LED umzustellen, zumal bei den Hochleistungs- LED-Leuchten 
keine Vorschaltgeräte notwendig sind und der Verbrauch genau diesen Angaben 
entspricht. Bei der Umsetzung des Projektes sind natürlich die gesetzlichen 
Erfordernisse einzuhalten, zumal der Gesetzgeber im Ortsgebiet einen 
Mindestleuchtstärke vorsieht. Vor der letzten  Gemeindevorstandssitzung fand eine 
Präsentation durch die Firma Lignosan statt. Bei dieser Präsentation wurden auch die 
Fraktionsführer dazu eingeladen.  
 

Vor dem Gemeindeamt wurde bei einer Kugelleuchte provisorisch ein 
Leuchtmitteltausch vorgenommen und gemessen. Die Leuchtstärke, die Leuchtfarbe 
und die Intensität sind von der bisherigen HQL 50 nicht unterscheidbar. Der 
Verbrauch ist anstelle von 86 W nur mehr mit 23 W, was zu einer Ersparnis von 63 W 
führt.  
 

Zwei Angebote sind eingelangt. Beide Firmen haben den Gesamtplan von der 
Gemeinde mit den angegebenen derzeitigen Verbrauchswerten erhalten und waren 
sehr bemüht, vor Ort die Straßenbeleuchtung zu besichtigen, Messungen vorzunehmen 
und die beste Variante für unsere Gemeinde auszuarbeiten.  
 

Die Firma Lignosun beschränkte sich ausschließlich auf den Austausch von 
Leuchtmittel und kann mit den bestehenden Leuchten das Auslangen finden. 
Außerdem hat die Firma Lignosun zwei Stufenvarianten vorgeschlagen. Mit der Stufe 
1 soll eine rationelle Sanierung der verlustreichsten Lichtpunkte und Nutzung des 
Einsparpotentiales erfolgen. Die Stufe 2 soll erst nach weiteren Messungen 
durchgeführt werden, zumal dort eine Anpassung den die Ö-Norm 12464 notwendig 
ist. Dies bringt der Gemeinde auch die Chance, die weitere Stufe erst nach 
erfolgreichem Test der ersten Stufe zu setzen.  
 

Die Firma deco&lights hat auch eine Variante (Zusatzanbot) mit Dimmung angeboten. 
So könnte ab einem bestimmten Zeitpunkt die Lichtstärke nochmals reduziert werden. 
Außerdem werden bei der Firma deco&lights zum Großteil auch die Lampen 
ausgetauscht. Dies hat zwar den Vorteil, dass die Nachschaffung dieser in Zukunft 
erspart wird hat aber den Nachteil, dass noch funktionierende Teile ausgeschieden 
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werden. Ein Nachteil bei der Firma deco&lights ist, dass zum Großteil die 
Vorschaltgeräte weiterhin bestehen bleiben. Als wesentlichster Unterschied ist aber zu 
vermerken, dass die Firma deco&lights die gesamte Straßenbeleuchtung erneuert. 
Daher sind die Kosten bei diesem Anbot wesentlich höher. Trotzdem wird eine 
unwesentlich bessere Einsparung erzielt. 
 
Folgende Ergebnisse wurden erzielt: 
 

1. Firma Ligno Sun: 
 

Kosten für die Stufe 1   € 27.614,00 
Einsparungen Stromkosten/Jahr  €   5.466,00 
Einsparungen Wartung/Jahr                 €   1.060,00 
somit Gesamteinsparungen/Jahr  €   6.526,00 
 
Amortisation ohne Förderung und Zinsen: 4,23 Jahre 
 
Amortisation mit Förderung ohne Zinsen: 2,85 Jahre 
 
Amortisation mit Förderung und inkl. Zinsen: 3,33 Jahre 
 

2. Firma deco&lights: 
 
Kosten für die Umsetzung   € 52.540,80 
Einsparungen Stromkosten/Jahr  €   5.569,00 
Einsparungen Wartung/Jahr                 €      956,00 
somit Gesamteinsparungen/Jahr  €   6.525,00 
 
Amortisation ohne Förderung und Zinsen: 8,05 Jahre 
 
Amortisation mit Förderung ohne Zinsen: 7,33 Jahre 
 
Amortisation mit Förderung und inkl. Zinsen: 8,50 Jahre 
 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 
 
 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 
möge die Vergabe an die Firma ligno sun für die Stufe 1 beschließen. Die 
Finanzierung soll durch Einsparungen bei den Stromkosten sowie bei den 
Wartungskosten in den nächsten drei Jahren und vier Monate erfolgen. 
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12.  Kurzentrum Grundsatzbeschluss 
         Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 
 

Die Eigentümer der Kurzentrum GesmbH. und COKG haben bei der Gemeinde die 
Absicht bekundet, massive Erweiterungen im Bereich des Kurzentrums vorzunehmen. 
Detailpläne sind noch nicht vorhanden, es ist aber damit zu rechnen, dass diese 
Erweiterungen die Gemeinde in jeglicher Hinsicht fordern werden. So müssen wir 
damit rechnen, dass die Tennishalle auch für andere Zwecke ins Kurzentrum integriert 
wird, bzw. dass die Tennisplätze verlegt werden müssen. Jede Veränderung ist auch 
mit Widerständen verbunden. Die  Erweiterung des Kurzentrums wird sehr viele neue 
Arbeitsplätze bringen, weshalb es notwendig sein wird, das bei dieser so 
schwerwiegenden Veränderung alle Fraktionen rechtzeitig informiert werden und an 
einem Strang ziehen. Es wird vorgeschlagen, dass der Gemeinderat mit einem 
Grundsatzbeschluss die Prioritäten festlegt, damit die nächsten Schritte zum Wohle 
aller Beteiligten gesetzt werden können.  
 
Von den BZ-Gemeinderäten Vizebürgermeister Adolf Woschitz, GR Martina Hiessberger und 
GR Roman Wutte wurde nachstehender Abänderungsantrag eingebracht: 
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Antrag: 
 
Der Gemeindvorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
sich grundsätzlich zur Erweiterung des Kurzentrums bekennen und folgende 
Prioritätenschritte setzen: 
 
1. Vollste Unterstützung zur Erweiterung des Kurzentrums 
2. Erhalt bzw. Verlegung der Tennisplätze im Einvernehmen mit dem Tennisverein 
3. Im Verhandlungswege versuchen, die bestehende Tennishalle auch weiterhin,     
    wenn  auch nur teilweise im Winter dem Tennissport zur Verfügung zu stellen.  
 

 
 
Vizebürgermeister Harald Kogelnik: Die Gemeinde ist nicht Eigentümer der 
Grundstücke, daher kann sie auch keinen Verkauf beschließen.  
 
GR Hans Georg Lopar: Durch solche Anträge dürfen wir das Projekt nicht gefährden.  
 
GR Christian Varch: Der Tennisverein zählt zu den zehn besten in Kärnten und wir 
dürfen diesen nicht im Stich lassen und müssen mit dem sensiblen Thema vorsichtig 
umgehen. Wir müssen mit allen Verhandlungen führen und das beste Ergebnis für 
Eisenkappel erzielen.  
 
Vizebürgermeister Harald Kogelnik: Natürlich müssen wir die Auflagen, die uns Herr 
Künig geben wird, erfüllen und die Chance eines zweiten Kurbades nützen. Wir dürfen 
aber den erfolgreichen Tennisverein nicht im Stich lassen und ihn in die 
Verhandlungen einbinden. Gemeinsam mit dem Tennisverein werden sicher gute 
Lösungen gefunden werden.  
 
GR Wilhelm Ošina: Ich schließe mich Vizebürgermeister Kogelnik und Hr. Varch an. 
Wir dürfen den Tennisverein nicht im Stich lassen.  
 
Bürgermeister Franz Josef Smrtnik: Wir müssen die Interessen des Tennisvereines 
wahrnehmen. Deswegen wollen wir mit dem Grundsatzbeschluss die 
Rahmenbedingungen gemeinsam schaffen, damit Ziele vorgeben und erst danach 
handeln. Die Tennisplätze sind nicht in unserem Eigentum, daher können wir sie auch 
nicht verkaufen. Ich bin froh, dass wir die Tennishalle noch nicht verkauft haben.  
 
Vizebürgermeister Harald Kogelnik: Mit dem Abänderungsantrag schafft die BZÖ 
eine Situation, mit der keine Einstimmigkeit zusammen gebracht wird. Ich empfehle 
der BZÖ diesen Abänderungsantrag zurück zu ziehen.  
 
Der Bürgermeister unterbricht die Sitzung, damit sich die BZÖ-Gemeinderäte über ein 
evt. Zurückziehen dieses Antrages beraten können. 
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Nach der Unterbrechung der Sitzung ziehen die BZÖ-Gemeinderäte den 
Abänderungsantrag zurück. Es wurde über den Antrag des Gemeindevorstandes 
abgestimmt. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
13.      KW Eisenkappel, Optionsvertrag 
            Berichterstatter: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 
Im Bereich der ehemaligen Niederdorfer-Zentrale wird von der KW Eisenkappel ein 
Kraftwerk errichtet, welches teilweise vom Lobnigerbach und teilweise mit einer 
kurzen Aufstauung im Bereich des Wasserfalles in der Vellach betrieben wird. Der 
erste Teilbereich betreffend des Lobnigbaches ist bereits wasserrechtlich genehmigt. 
Der Bereich für die Vellacheinspeisung muss noch verhandelt werden. 
 
 Da die Betreiber auch Grundstücke in Besitzung und Verwaltung der Gemeinde in 
Anspruch nehmen, ist mit dem Betreiber der Umfang und die Art der 
Optionseinräumung sowie das dafür geleistete Dienstbarkeitsentgelt zu vereinbaren.  
Auf Grund der bereits vorhandenen Gemeindevorstandsbeschlüsse sowie das Ergebnis 
der Verhandlungen der KW Eisenkappel, wird nachstehender Optionsvertrag zur 
Beschlussfassung vorgelegt.  
 

 
 

OPTIONSVERTRAG 

abgeschlossen zwischen: 

• Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel, 

als Grundeigentümer (im folgenden "Grundeigentümer" genannt), einerseits und 

• der KW Eisenkappel GmbH (iG), FN ..3267461............, .Vellach 1, 9135 Bad 

Eisenkappel........... (Geschäftsanschrift), als Dienstbarkeitsberechtigte (im folgenden 

"Optionsberechtigte" oder "Dienstbarkeitsberechtigte" genannt), andererseits,  
wie folgt:  
 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag der Gemeinderat 
möge nachstehenden Optionsvertrag beschließen. 
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I. Optionseinräumung: 

Der Grundeigentümer räumt der Optionsberechtigten das Optionsrecht zum Abschluss 
eines Dienstbarkeitsvertrages mit im wesentlichen folgenden Vertragsinhalt ein: 

 

1. Dienstbare Grundstücke: 

Der Grundeigentümer ist Eigentümer der dienstbaren Grundstücke:  
 

Grundstücks-Nr. Katastralgemeinde EZ Grundbuch        Bezirksgericht 
289/4 76206 50000   

           616/1 76206 556   

           621 76206 556   

           622 76206 50000   

           630/1 76206 50000   

630/8 76206 556   

519/2 76214 50000   

526 76214 58   

2. Einräumung der Dienstbarkeit: 

Der Grundeigentümer räumt für sich und seine Rechtsnachfolger als Eigentümer der 
dienstbaren Grundstücke der Dienstbarkeitsberechtigten und ihren Rechtsnachfolgern 
das Dienstbarkeitsrecht ein, zum Zweck der Errichtung und des Betriebs eines 
Kraftwerks zur Erzeugung elektrischen Stroms                
�  über die dienstbaren Grundstücke nach Maßgabe des beiliegenden Lageplans 

unterirdisch eine Druckrohrleitung zu leiten, die Druckrohrleitung samt Zubehör 
einschließlich notwendiger oberirdischer Vorrichtungen zu errichten,  

�  auf den dienstbaren Grundstücken nach Maßgabe des beiliegenden Lageplans 
ein Krafthaus samt Zubehör zu errichten,  

�      über die dienstbaren Grundstücke nach Maßgabe des beiliegenden Lageplans 
sowohl oberirdisch als auch unterirdisch eines oder mehrere Stromkabel zu leiten, 
die Stromkabel samt Zubehör einschließlich notwendiger oberirdischer 
Vorrichtungen, etwa Masten, zu errichten,  

die fertiggestellten Anlagen und Leitungen zu betreiben, zu überprüfen, zu erhalten, 
zu erneuern und umzubauen sowie die die Errichtung und die vorgenannten 
Maßnahmen und die den sicheren Bestand der Anlagen und Leitungen hindernden 
oder gefährdenden Bäume, Sträucher und Äste zu entfernen.  
 
 
Zur Ausübung dieser Rechte dürfen die dienstbaren Grundstücke jederzeit begangen 
und mit Fahrzeugen aller Art befahren werden. Der Grundeigentümer wird alles 
unterlassen, was die Ausübung dieser Rechte stören oder gefährden könnte. 
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3. Pflichten der Dienstbarkeitsberechtigten: 

Die Dienstbarkeitsberechtigte verpflichtet sich, beim Aushub der Künette für den Bau 
der Leitungsanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen die Humusschicht 
abzuheben und nach Errichtung der Leitungsanlagen wieder aufzubringen sowie aus 
Anlass der Verlegungsarbeiten etwa beschädigte Anlagen wiederherzustellen.  

 

Die durch die Baumaßnahmen betroffenen Grundstücke sind nach Beendigung der 
Arbeiten umgehend entsprechend des früheren Zustandes zu rekultivieren. 

Durch die Baumaßnahmen betroffene Grenzzeichen sind vor Beginn der Arbeiten mit 
der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach einvernehmlich rückzuversichern. Nach 
Beendigung der Bauarbeiten sind diese Grenzzeichen auf ihre richtige Lage zu 
überprüfen bzw., so ferne sie im Zuge der Bauarbeiten entfernt wurden, 
rückzumessen und wiederzuversetzen. 

Bei Grabungsarbeiten auf land- und forstwirschaftlich genutzten Flächen sowie auf 
Gartenflächen ist das Humusmaterial gesondert abzutragen, zu lagern und bei 
Verfüllung wieder zu oberst aufzubringen. 

Bei Bauarbeiten im Straßenbereich, auch bei privaten Hauszufahrten, ist die 
Beeinträchtigung des Verkehrs möglichst gering und kurzfristig zu halten. Auf 
ordnungsgemäße Wiederherstellung von Verkehrswegen ist besonders zu achten. 
Auch nachträglich auftretende Setzungen infolge der Bauarbeiten sind umgehend zu 
beheben. 

Auf bestehende unterirdische Einbauten wie Elektizitäts- und Postkabel, Schmutz- 
und Regenwasserkanäle, Wasserversorgungsanlagen, Entwässerungsanlagen o.ä. ist 
besonders Rücksicht zu nehmen. Rechtzeitig (mindestens 4 Wochen) vor Baubeginn 
ist das Einvernehmen mit dem jeweiligen Leitungsberechtigten herzustellen. 

Während der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass das Gewässer nicht durch 
wassergefährdende Stoffe (Zement, Mineralöle ect.) verunreinigt wird. Ebenso ist die 
Trübung des Gewässers durch Aufwirbeln des Sedimentes so gering als möglich zu 
halten. Die Bauarbeiten sind möglichst während der Niederwasserperiode bei stabiler 
Wetterlage durchzuführen. 

Die Druckrohrleitung muss so verlegt werden, dass bestehende Leitungen zugänglich 
sind. 

4. Dienstbarkeitsentgelt: 

Als Entgelt stellt die KW Eisenkappel auf eigene Kosten eine E-Tankstelle zur 
Verfügung. An der E-Tankstelle kann max. 1 Fahrzeug gleichzeitig tanken. Einmalig 
werden bis zu einer Leistung von 10.000 kWh kostenlos für das Betanken der Fahrzeuge 
von der KW Eisenkappel zur Verfügung gestellt. Danach wird der Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach jener Tarif verrechnet, den die KW Eisenkappel für die Erzeugung 
der restlichen Energie vom Netzbetreiber erhält (Einspeistarif). 

Außerdem wird vereinbart, dass die KW Eisenkappel die Stromversorgung für die 
Straßenbeleuchtung bis zu maximal 6.700 kWh/Jahr übernimmt. Die KW Eisenkappel 
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stellt nur den Strom zur Verfügung. Für Investition und Erhaltung der Versorgungsleitung 
ist die Gemeinde zuständig. 

Mit dem Entgelt ist auch die Bodenwertminderung abgegolten. 

 

5. Überbindung an den Rechtsnachfolger: 

Der Grundeigentümer verpflichtet sich, bei Veräußerung der dienstbaren Grundstücke 
die mit diesem Dienstbarkeitsvertrag übernommen Pflichten seinen 
Rechtsnachfolgern im Eigentum dieser Grundstücke zu überbinden.  

6. Verdinglichung: 

Es wird vereinbart, dass die Dienstbarkeit verbüchert wird.  

II. Ausübung des Optionsrechtes: 

Das Optionsrecht zum Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages kann von der 
Optionsberechtigten bis zum .......2020.......................... (Datum) ausgeübt werden; dies 
durch Absenden eines an den Grundeigentümer an die in der Präambel dieses 
Optionsvertrages genannte oder von ihm zuletzt bekanntgegebene Adresse gerichteten, 
in offener Frist zur Post gegebenen eingeschriebenen Briefes, mit dem die Ausübung 
des Optionsrechtes erklärt wird. Anschließend hat der Grundeigentümer auf Verlangen 
der Optionsberechtigen eine Urkunde über den Dienstbarkeitsvertrag in 
verbücherungsfähiger Form unverzüglich zu unterfertigen.  

III. Kosten der Vereinbarung: 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieser 
Dienstbarkeitsvereinbarung verbundenen Kosten und Abgaben sind von der 
Dienstbarkeitsberechtigten zur Gänze zu tragen. 

IV. Rechtsnachfolge: 

Der Grundeigentümer verpflichtet sich, im Fall der Veräußerung der dienstbaren 
Grundstücke die Verpflichtungen aus diesem Optionsvertrag seinen Rechtsnachfolgern 
im Eigentum dieser Grundstücke zu überbinden.  

.................................., ............................... 
                                            Ort                                  Datum 

................................................................             .........................................................       
Grundeigentümer                                                                              Optionsberechtigt 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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14.      Dringlichkeitsantrag des GR Hans Georg Lopar; Verfügungsmittel 
            Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 29.06.2010 wurde vom Gemeinderat Hans 
Georg Lopar nachstehender Antrag eingebracht: 
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Dieser Antrag erbrachte nicht die erforderliche Mehrheit für die Dringlichkeit und 
wurde dem Gemeindevorstand zur Beratung zugewiesen. 
 
Die Veranschlagung der Verfügungsmittel sind in der Kärntner Haushaltsordnung im  
§ 3 lit 10, und jene der Repräsentationsmittel im § 3 lit. 9 leg. cit. geregelt. Demnach 
ist die Höhe der beiden Mittel gesetzlich vorgegeben und hat in Summe 4 v. T. der im 
ordentlichen Haushalt veranschlagten Einnahmen zu betragen. Die Festsetzung der 
Höhe obliegt demnach nicht dem Gemeinderat. Die Verfügungsmittel sind für 
Leistungen von im ordentlichen Haushalt nicht vorgesehenen Ausgaben zur Erfüllung 
von gemeindlichen Aufgaben dem Bürgermeister zu Verfügung zu stellen. 
 
Von den Mitgliedern des Gemeindevorstandes wurde einhellig der Wunsch geäußert, 
dass mit diesen Mitteln möglichst sparsam, effizient und sozial ausgewogen 
umgegangen wird. 
 

 
 
Mit einer Gegenstimme wird dieser Antrag beschlossen. 
Gegenstimme: Hans Georg Lopar 
 

 
 
15. Vorfinanzierung Interreg Projekt Geopark Petzen 
 
Das Interreg-Projekt Geopark Petzen wurde genehmigt und wird im Zeitraum 1.9.2010 
bis 1.4.2014 umgesetzt. Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ist mit der 
Obirhöhlen Errichtungs- und BetriebsgesmbH Partner bei dem Projekt und wird 
insgesamt € 450.000,00 investieren. Erfreulich ist, dass bei der Errichtung des 
Geoparks für das Petzengebiet nicht nur - wie ursprünglich geplant in Slowenien ein 
Zentrum entsteht, sondern auch für die österreichische Seite in Bad Eisenkappel ein 
Zentrum errichtet werden soll. In diesen Zentren werden Schulungen durchgeführt, 
werden die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste über den Geopark informiert und 
werden Ausstellungen organisiert. Der genaue Standort in Bad Eisenkappel wird in 
den nächsten Wochen fixiert werden. Es ist selbstredlich, dass dieser Standort im 
Bereich des Hauptplatzes sein wird.  
 
Das Geoparkprojekt wird von der EU mit 85 % gefördert. Die Förderungen in der 
Höhe von € 382.500,00 müssen aber innerhalb des Berichtszeitraumes vorfinanziert 
werden. Durch eine optimale Steuerung der Investitionsmaßnahmen innerhalb des 
Berichtszeitraumes und Abrechnungszeitraumes kann der Vorfinanzierungsrahmen 
von 382.500 auf ca. 250.000 reduziert werden und die Laufzeit kann auch auf maximal 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
den Antrag des Herrn GR Hans Georg Lopar aus vorgenannten Gründen ablehnen. 
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fünf Monate im jeweiligen Zeitraum eingeschränkt werden. Trotzdem werden in 
Summe  Zinsen in der Höhe von ca. € 20.000,00 anfallen, welche neben den 
Eigenmitteln vom Partner finanziert werden müssen.  
 
Die Vorfinanzierung wird von der Obir-Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und 
BetriebgesmbH als Partner bei dem Projekt durchgeführt und kann nur mit Hilfe von 
Darlehensaufnahmen bewältigt werden. Da die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
Eigentümer dieses Unternehmens ist, ist die Aufnahme eines Darlehens zur 
Vorfinanzierung des EU-Projektes, von der Genehmigung vom Gemeinderat die 
Zustimmung zu erteilen.  
 
Die Eigenmittel werden im Rahmen des Budgets der Obirhöhlen eingebracht und 
finanziert. Die Finanzierungskosten (Zinsen) können mit eingebrachten 
Eigenleistungen des betriebseigenen Personals finanziert werden.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

16.    Grundsatzbeschluss Windparkanlage Petzen 
 
Die Firma Alpswind beabsichtigt auf der Petzen einen Windpark zu errichten und hat 
den Gemeinderat in der letzten Sitzung darüber informiert. Bis zur Errichtung dieser 
Anlage müssen noch eine Reihe von behördlichen Verfahren durchgelaufen werden 
damit sichergestellt ist, dass dieser Windpark keine Nachteile für die Natur - im 
Besonderen auf die Wasserreserven im Petzenmassiv hat.  
 
Parallel laufen von den angrenzenden Gemeinden Verhandlungen mit der Firma 
Alpswind, um bei einer Verwirklichung des Windparks auch Beteiligungsanteile für 
die Gemeinden sowie für die Bürger zu ermöglichen.  
 

 
 

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt im Wege des Gemeinderates den Antrag, der 
Gemeinderat möge die Vorfinanzierung des Interreg-Projektes Geopark durch 
Aufnahme eines Zwischendarlehens von der Obir-Tropfsteinhöhlen Errichtungs- 
und BetriebsgesmbH vornehmen.  

Antrag: 
 
Damit all diese Schritte auch dem politischen Willen der Gemeinde entsprechen, 
wird vom Gemeindevorstand an den Gemeinderat der Antrag gestellt, der 
Gemeinderat möge nachstehenden Grundsatzbeschluss fassen: 
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G R U N D S A T Z B E S C H L U S S 
 
 

1. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach unterstützt die 
Maßnahmen der Firma Alpswind, die Windkraft auf der Petzen zur Erzeugung 
von elektrischem Strom zu nützen und nach Einhaltung aller behördlichen 
Auflagen einen Windpark zu errichten.  

2. Der Gemeinderat bekennt sich zur Erzeugung von Energie durch Windkraft und 
fordert, dass bei der Umsetzung des Projektes möglichst viel Wertschöpfung in 
Form von Gemeindebeteiligungen, in Form von Bürgerbeteiligungen bzw. in der 
Form von direkter Nutzung der erzeugten Energie ohne Leitungskosten des 
Kelagnetzes in unserer Gemeinde zu verbleiben hat.  

3. Der Bürgermeister wird vom Gemeinderat ermächtigt, die Verhandlungen für die 
Gemeinde in Kooperation mit den betroffenen Nachbargemeinden zu führen.  

4. Der Entwurf des örtlichen Entwicklungskonzeptes ist in Kooperation mit den 
Dienststellen des Landes mit der geplanten Errichtung des Windparks auf der 
Petzen zu ergänzen.  

5. Der Gemeinderat unterstützt die vom Grundeigentümer beantragte Umwidmung 
von Teilen der Parzelle Nr. 3, KG Koprein-Petzen im Ausmaß von insgesamt ca. 
2.250 m² (= 450 m² pro Windkraftanlage) von derzeit Grünland-Landwirtschaft 
auf Gründland Windkraftanlage mit einem integriertem Verfahren.  

      
 
 
Vom Gemeinderat Dr. Štefan Merkač wurde folgender Zusatzantrag zum 
Grundsatzbeschluss eingebracht (Ergänzungen sind rot markiert): 
 
 
 

G R U N D S A T Z B E S C H L U S S 
 
 

1. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela 
unterstützt grundsätzlich die Maßnahmen, die Windkraft auf der Petzen zur 
Erzeugung von elektrischem Strom unter Ausschluss der Nachteile für die Natur- 
im Besonderen auf die Wasserreserven im Petzenmassiv zu nützen und nach 
Einhaltung aller behördlichen Auflagen einen Windpark zu errichten.  

2. Der Gemeinderat bekennt sich zur Erzeugung von Energie durch Windkraft und 
fordert, dass bei der Umsetzung des Projektes möglichst viel Wertschöpfung in 
Form von Gemeindebeteiligungen, in Form von Bürgerbeteiligungen bzw. in der 
Form von direkter Nutzung der erzeugten Energie ohne Leitungskosten des 
Kelagnetzes in unserer Gemeinde zu verbleiben hat.  
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3. Der Gemeinderat begrüßt die Schaffung der vom Betreiber in Aussicht gestellten 

Arbeitsplätze in der Region sowie die Nutzung der Ressource Holz aus unserer 
Region zur Errichtung der Windkraftanlagen und betrachtet diese als 
verbindlichen Teil des Projektes.  

4. Der Bürgermeister wird vom Gemeinderat ermächtigt, die Verhandlungen für die 
Gemeinde in Kooperation mit den betroffenen Nachbargemeinden zu führen und 
wesentliche Projektschritte dem Gemeinderat zu berichten.   

5. Der Entwurf des örtlichen Entwicklungskonzeptes ist in Kooperation mit den 
Dienststellen des Landes mit der geplanten Errichtung des Windparks auf der 
Petzen zu ergänzen.  

6. Der Gemeinderat unterstützt die vom Grundeigentümer beantragte Umwidmung 
von Teilen der Parzelle Nr. 3, KG Koprein-Petzen im Ausmaß von insgesamt ca. 
2.250 m² (= 450 m² pro Windkraftanlage) von derzeit Grünland-Landwirtschaft 
auf Gründland Windkraftanlage mit einem integriertem Verfahren.  

 
Zuerst wurde über den Antrag des Gemeindevorstandes abgestimmt: 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 
 
Danach erfolgte die Abstimmung über den Zusatzantrag: 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 
 

 
 
 
Folgende Anträge wurden eingebracht: 
 
BZÖ; Drogenbekämpfung 
Zuweisung an den GV 
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ÖVP; Schutzweg GAK Eislaufplatz 
Zuweisung an den Ausschuss für Bauwesen 
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BZÖ; Angemessene Geldzuwendung an Kurzentrum 
Dringlichkeitsantrag – finanzielle Angelegenheit – daher keine Dringlichkeit 
Zuweisung GV 
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BZÖ Schulstandort – Anfrage an den Bürgermeister 
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Ende der Sitzung: 21.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


